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STRANDBOTE 2019 

 
1spaltig 

55mm breit 

 
Amtsspalte 

85mm breit 

 
2spaltig 

115mm breit 

 
3spaltig 

(max. Satzspiegelbreite) • 175mm breit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Standard-Anzeigen 
Die Anzeigenpreise für gewerbliche Anzeigen werden als Flächenpreise erhoben. Hierbei wird der Spaltenpreis 
entsprechend der Anzeigenbreite, per 1mm Höhe, zur Berechnung herangezogen. 

Für die Berechnung der Anzeigen gilt folgende Preisstaffel: Preise je 1mm Höhe 
 

 

Satzspiegel 

Breite der Anzeige: 
1spaltig 

55mm 
2spaltig 
115mm 

3spaltig 
175mm 

Amtsspalte 
85mm 

Farbanzeige 0,64 EUR 1,08 EUR 1,49 EUR 0,99 EUR 

max. Satzspiegelhöhe (=Anzeigenhöhe): 240mm 

 
Alle Anzeigen können monatlich gebucht werden. Die Platzierung einer Anzeige mit 85mm Breite (Amtsspalte) erfolgt 
ausschließlich im Bereich „Amtliche Mitteilungen“. Für die Standard-Spalte gibt es keine Festlegung der Platzierung. 
Ein grundsätzlicher Anspruch auf eine Veröffentlichung besteht nicht. Bei anstößigen Anzeigen-Inhalten (z.B. sitten- 
widrige, eindeutig falsche oder radikale Inhalte (religiös wie politisch)) kann eine Veröffentlichung untersagt werden. 
Die Anzeigenbreiten in Originalgröße können Sie hier ersehen: 

Ganzseitige Anzeigen können vom Satzspiegel abweichen. Hierfür ist eine Datei in Vollformat DIN A4 (297mm x 
210mm), zuzüglich 3mm Anschnitt rundum, zu liefern.(Berechnung: max. Satzspiegelhöhe x max. Satzspiegelbreite) 



Rabatte bei Mehrfachschaltung 
 

Veröffentlichungen 3fach 6fach 12fach 
Rabatt 3 % 5 % 8 % 

Mehrfachschaltungen von Anzeigen müssen sich innerhalb von 12 Monaten bewegen. Das Überschreiten eines 
Jahreswechsels ist hierbei möglich. Die Erscheinungsmonate müssen nicht zusammenhängend sein. 

 

Textanzeigen 
Diese Anzeigenform besteht ausschließlich aus Fließtext, mit max. einem Bild. Die maximale Belegung 
der Seitenfläche darf 30% nicht überschreiten. Es erfolgt keine weitere Abgrenzung zum restlichen Inhalt, 
z.B. durch Umrandungen, Gestaltungselemente o.a. 

- Preisberechnung von nur 70% der belegten Anzeigenfläche, min. jedoch 20 EUR. 
- Es erfolgen keine weiteren Nachlässe, z.B. auf Mehrfachschaltungen. 

Textanzeigen werden in der Regel innerhalb der Rubrik »Nachrichten - Neues aus Zingst« platziert. 

Beileger 
Beilagen, die lose im Strandboten liegen und während des Herstell- bzw. Vertriebsprozesses herausfallen 
können, sind nicht möglich. Ausgenommen hiervon sind Beileger von »amtlichem Interesse«, wie z.B. 
Satzungen und/oder Bekanntmachungen. 

Berechnung 
Alle Anzeigenkosten werden durch die Gemeinde Zingst erhoben und sind frei von Mehrwertsteuer. 
Die Kosten werden monatlich, nach dem Erscheinen der neuen Ausgabe per Rechnungslegung erhoben. 
Sie können die Summe bequem, per Überweisung begleichen. 
Die Preise geben außerdem nur den Flächenpreis zur Veröffentlichung wieder. Sie enthalten keine 
Gestaltungs- oder Herstellleistung der Anzeige. Der Anzeigen-Auftraggeber stellt eine druckfähige 
PDF-Datei zur Verfügung! 



 


